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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

72/02 Studienrecht allgemein

Norm

AHStG §6;

AHStG §7 Abs5;

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

UniStG 1997 §68 idF 1998/I/131;

Rechtssatz

Im Beschwerdefall begegnet die an Stelle der Vorlage von Reifeprüfungszeugnissen von Südtirolern verlangte

Bestätigung des Direktors einer italienischen Schule als Nachweis dafür, dass der Immatrikulationswerber an dieser

Schule eine Reifeprüfung erfolgreich absolviert hat, wegen der unbestritten gebliebenen Feststellungen der Behörden

über die im fraglichen Zeitraum verzögerte Ausstellung von (o>ziellen) Reifeprüfungszeugnissen im Hinblick auf § 7

Abs. 5 AHStG keinen Bedenken. Dass in solchen Fällen besondere "Sicherungsmodelle" wie etwa die nachträgliche

Vorlage von (o>ziellen) staatlichen Reifeprüfungszeugnissen rechtlich geboten gewesen wären, lässt sich dieser

Bestimmung nicht entnehmen (nähere Ausführungen im Erkenntnis).
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